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Vorwort

Das Inkrafttreten des Cannabisgesetzes zum 1. April 2024 führt zu dem
tiefgreifendsten Eingriff in das bekannte Betäubungsmittelrecht seit Einfüh-
rung des BtMG im Jahr 1980. Cannabis ist nun kein Betäubungsmittel mehr.
Wegen der nun erfolgten Teillegalisierung von Cannabis trägt das Buch nun-
mehr den Titel „Betäubungsmittelrecht und Umgang mit Cannabis“. Die Än-
derungen durch das Konsumcannabisgesetz (KCanG) und Medizinal-Canna-
bisgesetz (MedCanG) sind in den neuen Kapiteln 4 und 5 dargestellt, die
Änderungen im Hinblick auf den Konsum von Cannabis und die Teilnahme
am Straßenverkehr unter Cannabiseinfluss wurden in dem ergänzten Kapitel 6
eingearbeitet. Die Neuauflage haben wir wieder genutzt, neueste Rechtspre-
chung und Literatur einzuarbeiten. Außerdem haben wir folgende Gesetzesän-
derungen berücksichtigt: Das Gesetz zur Überarbeitung des Sanktionenrechts
– Ersatzfreiheitsstrafe, Strafzumessung, Auflagen und Weisungen sowie Un-
terbringung in einer Entziehungsanstalt vom 26.7.2023, das Gesetz zur Rege-
lung einzelner dem Schutz der finanziellen Interessen der Union dienender
Bestimmungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik, zur Änderung des
Betäubungsmittelgesetzes sowie zur Aufhebung weiterer Vorschriften vom
26.7.2023, das Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungs-
verbesserungsgesetz vom 19.7.2023, die 23. BtMGAnlÄndV vom 1.6.2023,
die 4. NpSGAnlÄndV vom 14.3.2023, die 33. BtMÄndV vom 16.12.2022, die
3. NpSGAnlÄndV vom 27.9.2022, die 22. BtMGAnlÄndV vom 8.11.2021
und das Gesetz zum Erlass eines Tierarzneimittelgesetzes und zur Anpassung
arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften vom 27.9.2021. Das Buch ist
nun hinsichtlich Gesetzeslage und Rechtsprechung auf dem Stand von Sep-
tember 2024.

Der Umfang des Buches hat durch die mit der Teillegalisierung von Canna-
bis verbundenen neuen Kapitel leicht zugenommen. Verzichtet haben wir nun
auf den Abdruck von Gesetzesauszügen. Der Zugriff auf die Vorschriften ist
mittlerweile über das Internet für jedermann problemlos möglich.

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Lektorinnen, Frau Susanne Loder
und Frau Anne Völkl, für die gute Zusammenarbeit und Herrn Ass. iur. Niklas
Lauer für die Mitkorrektur.

Auch bei dieser Auflage sind wir wieder für Kritik und Anregungen dank-
bar und hoffen, dass Ihnen unser Buch eine Hilfe beim Umgang mit dem Be-
täubungsmittelrecht und mit Cannabis ist, sei es als Rechtsanwender/in oder
Studierende/r.

Trier, im Oktober 2024 Prof. Dr. Jörn Patzak
Dr. Wolfgang Bohnen
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Aus dem Vorwort zur ersten Auflage

Seit vielen Jahren sind wir als Staatsanwälte im Betäubungsmitteldezernat
tätig. Es sind regelmäßig dieselben Probleme, die auf diesem eigentümlichen
Gebiet des Nebenstrafrechts dem „Nichtfachmann“ besondere Schwierigkei-
ten bereiten. Dies haben wir zum Anlass genommen, in diesem Buch die wich-
tigsten Rechtsprobleme vorzustellen und die Lösungen anhand einer Vielzahl
von Fallbeispielen zu erläutern. Unser Ziel ist es, das Betäubungsmittelrecht
möglichst einfach und überschaubar darzustellen.

Den eigentlichen Rechtsfragen haben wir in Kapitel 1 eine Beschreibung
der gängigsten Drogen vorangestellt. Ohne grundlegende Kenntnisse der
wichtigsten Betäubungsmittel, insbesondere ihres Aussehens, ihrer Herkunft
und ihrer Wirkungen, lassen sich auch zahlreiche Rechtsfragen nicht richtig
verstehen. In Kapitel 2 beschäftigen wir uns mit dem materiellen Betäubungs-
mittelrecht, wobei wir nicht nur auf die Strafvorschriften des BtMG eingehen,
sondern auch das in der Praxis bedeutsame Thema Drogen im Straßenverkehr
behandeln. Ein Überblick über die Rechtsfolgen, insbesondere die Strafzu-
messung, und über die Regelungen zu „Therapie statt Strafvollstreckung“ run-
det die materiell-rechtlichen Fragen ab. Im letzten Kapitel wollen wir die
wichtigsten strafprozessualen Maßnahmen ansprechen. Gerade in diesem Be-
reich hat sich durch die Änderung der StPO zum 1.1.2008 vieles geändert. Das
Buch wird durch die wichtigsten Gesetzestexte in den Anlage A bis C sowie
ein „ABC des Drogen-Jargons“ in Anlage D vervollständigt.

Wir wollen uns mit diesem Buch an alle richten, die erstmals mit dem Be-
täubungsmittelrecht befasst sind, etwa Referendare, Berufsanfänger und Neu-
einsteiger in diesem Gebiet, sei es als Verteidiger, als Staatsanwalt oder als
Strafrichter. Darüber hinaus soll dem dort tätigen Nichtjuristen, insbesondere
Polizeibeamten und Suchtberatern, ein Überblick über diese besondere Mate-
rie einschließlich strafprozessualer Fragen gegeben werden. Letztlich ist es
unser Ziel, auch dem „Drogenfachmann“ ein übersichtliches Nachschlage-
werk an die Hand zu geben, in dem er die wichtigsten Entscheidungen zu den
einzelnen Rechtsproblemen auf einen Blick finden kann, ohne lange in den
einschlägigen Kommentierungen suchen zu müssen. Unsere Erfahrungen aus
der täglichen Arbeit haben wir in Form der grau unterlegten Tipps und Hin-
weise einfließen lassen.

Wittlich und Trier, im August 2008 Jörn Patzak
Dr. Wolfgang Bohnen
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